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Esgilt «ambulant vor stationär»
Gesundheit Der Kanton Luzern hat es bereits eingeführt, der Kanton Zürich wird es

einführen, und auch Zug macht vorwärts: Ab 1. Januar 2018 gilt bei Operationen ein neues Prinzip.

Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

Seit Juli 2017 dürfen im Kanton
Luzern verschiedene Operatio-
nen und Untersuchungen im Spi-
tal nur noch ambulant durchge-
führt werden. Der Kanton erhofft
sich von diesen Änderungen Ein-
sparungen von bis zu drei Millio-
nen Franken pro Jahr. Der Kanton
Zürich, wo die Umstellung auf
2018 erfolgt, rechnet durch den
WegfalldesentsprechendenKan-
tonsanteils an der Finanzierung
garmitEinsparungenvon9,2 Mil-
lionen Franken. Als Grundlage
derUmstellunghabenbeideKan-
tone eine Liste erstellt, die in Lu-
zern 13 Eingriffe beinhaltet. Bei
diesen beteiligt sich der Kanton
nicht mehr an stationären Spital-
aufenthalten.

Auch Zug geht nun diesen
Weg. Wie die Gesundheitsdirek-
tion gestern mitteilte, wird auf
den 1. Januar 2018 die entspre-
chende Liste in Kraft gesetzt. Ge-
rechnet wird mit Einsparungen
von maximal 500000 Franken
pro Jahr. Die Liste reiche von
Augenoperationenbis zuKrampf-
adernoperationen.Siebasiereauf
der Liste desKantons Luzern und
sei mit der Zürcher Liste harmo-
nisiert respektive konsolidiert.

ZugsetztbeiKontrolleauf
Vertrauensprinzip

Der Kanton Zug will aber Spiel-
raum lassen. Falls medizinische
Gründe für einen stationären
Aufenthalt vorliegen – so etwa,
wenn Patientinnen und Patienten
mehrere Krankheiten haben, bei
Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten
oder wenn zu Hause keine Be-
treuung gewährleistet werden
kann –, könne eine Ausnahme
geltend gemacht werden. «Der
Entscheid über die angemessene
Art der Behandlung liegt in je-
dem Fall bei der behandelnden
Spitalärztin oder beim behan-
delnden Spitalarzt», betont Ge-
sundheitsdirektor Martin Pfister.
Während zudem im Kanton Lu-
zern alle Fälle vor dem Eingriff
bei Erhalt der Rechnung mittels
der Kostengutsprache vom Kan-
ton geprüft werden, wird im Kan-
ton Zug diese Kontrolle nicht ein-
geführt, auch um den adminis-
trativen Aufwand klein zu halten.
«Wir setzen auf das Vertrauens-
prinzip», so Gesundheitsdirektor
Pfister. Das bedeute, dass auf die
vorgängige Einreichung und Prü-
fung eines Kostengutsprache-
gesuchs verzichtet werde. «Die
Kontrolle erfolgt dann im Rah-
men der Rechnungsprüfung
durch den Kantonsarzt.» Zusätz-
liches Personal sei somit nicht er-
forderlich. Die Einführung des
neuen Systems soll bis März 2018
erfolgen. Bis dann solle sich die-
ses einspielen und sollen die Spi-
täler ihre Abläufe entsprechend
anpassen können. Derzeit wür-
den die Leistungserbringer infor-
miert werden. «Ich bin über-
zeugt, dass wir auf diesem Weg
gemeinsam mit diesen einen
spürbaren Beitrag zur Eindäm-
mung der Kostenentwicklung im
Kanton Zug leisten können –
unter voller Wahrung der hohen
medizinischen Qualität», so Ge-
sundheitsdirektor Martin Pfister.

Doch das neue System ist für
die Leistungserbringer eine Her-
ausforderung, denn aktuell be-
stehen zwischen den Entschädi-
gungen für eine stationäre oder

ambulante Behandlung teilweise
grosse Unterschiede. Was laut
der Gesundheitsdirektion zu ent-
sprechenden Fehlanreizen führe.
Gemäss einer Berechnung des
Beratungsunternehmens PwC,
das die ambulanten und stationä-
ren Kosten von 13 ausgewählten
Eingriffen verglichen hat, sind
stationäre Eingriffe im Durch-
schnitt 2,3-mal teurer als ambu-
lante. Eine Krampfaderoperation
koste beispielsweise ambulant
durchgeführt 2500 Franken, sta-
tionär jedoch 6044 Franken, ist
die Person halbprivat versichert,
sogar 10 073 Franken.

GespartesGeldkönnte
Spitälern fehlen

Doch auch die Spitäler müssen
sich finanzieren. Dazu Regie-

rungsrat Martin Pfister: «Anzu-
streben ist eine gleiche Entschä-
digung bei stationärer und am-
bulanter Durchführung von
potenziell ambulanten Behand-
lungen.» Dies könne zum Bei-
spiel in Form einer einheitlichen
Pauschale für bestimmte Leis-
tungsbereiche erfolgen (Zero-
Night-DRG-Pauschale). «Ich set-
ze mich auf nationaler Ebene
dafür ein, hier schnell eine aus-
gewogene Lösung zu finden», so
Pfister weiter.

Falls diese aber nicht schnell
genug zu Stande kommt, besteht
dann vielleicht die Gefahr, dass
Spitäler einzelne Leistungen
nicht mehr anbieten, weil sie sich
nicht mehr rentieren? Davon
gehe man nicht aus, heisst es aus
der Gesundheitsdirektion. Die

Listenspitäler des Kantons hät-
ten einen Leistungsauftrag für
die medizinische Grundversor-
gung. Im Übrigen könne aber der
künftige Verzicht einzelner Spi-
täler auf Angebote mit sehr
kleinen eigenen Fallzahlen die
Qualität der Behandlung sogar
fördern, was sich für die Patien-
tinnen und Patienten positiv aus-
wirke, erklärt Pfister.

WechselhatauchFolgen
fürVersicherungen

Doch nicht nur für die Leistungs-
erbringer, sondern auch für die
Versicherungen hat der System-
wechsel diverse Auswirkungen.
Denn bei der ambulanten Be-
handlung im Spital, wie auch bei-
spielsweise beim klassischen
Hausarztbesuch, stehen die

Krankenversicherer in der
Pflicht. Die Kosten werden nach
dem Tarif Tarmed abgerechnet.
Dagegen beteiligt sich der Kan-
ton bei den stationären Eingrif-
fen über Steuergelder mit min-
destens 55 Prozent, und nur den
Rest tragen die Krankenversiche-
rer. Dabei kommt der SwissDRG-
Tarif zur Anwendung.

Der Krankenkassenzusam-
menschluss Curafutura rechnet
aus diesem Grund auch mit
Mehrkosten für die Krankenkas-
sen. Während die betroffenen
Kantone auf den günstigeren
Preis von ambulanten Behand-
lungen, auch mit einer später teil-
weise vereinheitlichten Pauscha-
le, verweisen. Was auch Einspa-
rungsmöglichkeiten für die
Versicherungen mit sich bringe.

Diverse Operationen werden neu ambulant durchgeführt. Bild: Dominik Hodel (Baar, 12. September 2014)

Nachgefragt

«Wirwollen unserAngebot beibehalten»
Ab 2018 gilt auch im Kanton Zug
beiOperationendasPrinzip«am-
bulant vor stationär». Matthias
Winistörfer, Direktor des Zuger
Kantonsspitals, spricht über die
Folgen für seinen Betrieb.

MatthiasWinistörfer, halten
SiedenEntscheiddesKan-
tonsunddenParadigmen-
wechsel für richtig?
Dass der Kanton Zug in dieser
Sache jetzt aktiv wird, kommt
nicht überraschend. Die politi-
scheForderungstehtaufnationa-
ler Ebene bereits seit einigen Jah-
ren im Raum. Andere Kantone
wie Luzern oder Zürich haben ihr
System bereits umgestellt oder
stellen auf 2018 ebenfalls um. Es
hat sich auch gezeigt, dass ambu-
lant vor stationär bei ausgewähl-
ten Eingriffen umgesetzt werden
kann. Das wird auch im Kanton
Zug nicht anders sein. Wir be-

grüssen,dasswir inZugeinen ge-
wissenSpielraumbeiderBeurtei-
lunghaben,dendieÄrzteunbüro-
kratisch nutzen können.

AmbulanteEingriffebringen
denSpitälernwenigerGeld
als stationäre.RechnenSie
mitfinanziellenEinbussen?
Für die vom Entscheid betroffe-
nen Eingriffe werden wir insge-
samt weniger verrechnen können,
als dies bisher der Fall war. Das
wird eine Herausforderung und
bedingt gewisse Anpassungen.

InwelchenBereichen?
Einerseits werden wir bestimmte
Abläufeandersgestaltenmüssen,
da diese bei einer ambulanten
Behandlung anders sind als bei
einer stationären. Ein Patient
mussbeispielsweisekeinZimmer
mehr beziehen. Weiter werden
räumliche Anpassungen nötig. Es

gibt Spitäler, die bereits einen
ambulanten Operationsbereich
eingerichtet haben. So etwas
wäre im Kantonsspital Zug auch
denkbar. Dazu braucht es keinen
Neubau, sondern die bestehende
Infrastruktur würde angepasst.

Wirdesdurchdie angepass-
tenProzesseKürzungenbeim
Personal geben?
Es ist so, dass, wenn die Patienten
weniger lange da sind, auch we-
niger Betreuung benötigt wird.
Mehr lässt sich dazu aber noch
nicht sagen.

Undwie sieht esbeimAnge-
botdesZugerKantonsspitals
aus?KönntedieUmstellung
daKürzungenzurFolge
haben?
Kurzfristig sicherlich nicht. Wir
werdenunserAngebotbeibehal-
ten, um die Zuger Bevölkerung
wie bisher versorgen zu können,
unabhängig davon, ob stationär
oder ambulant operiert wird.
Was dies jedoch langfristig be-
deutet, zeigt sich erst, wenn
Erfahrungen mit dem vermehr-
ten ambulanten Operieren vor-
liegen. (cg/st)

Der Direktor des Zuger Kantons-
spitals, Matthias Winistörfer.
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Betrugsfällemit
gefälschtenMails

Kriminalität Im Kanton Zug ha-
ben sich mehrere Betrugsfälle mit
gefälschten E-Mails ereignet, wie
die Zuger Strafverfolgungsbehör-
den gestern mitteilten. In Zeiten
des elektronischen Zahlungsver-
kehrs werden Rechnungen in
vielen Geschäftsbereichen nicht
mehr per Post, sondern nur noch
elektronisch versandt. Genau
diesenUmstandmachensichKri-
minelle zu Nutze, fangen wichti-
ge E-Mails ab und verändern die
Inhalte ganz oder teilweise.

In diesen manipulierten elek-
tronischen Rechnungen wird dar-
auf hingewiesen, dass sich die
Bankverbindung des Rechnungs-
stellers geändert hat und der of-
fene Rechnungsbetrag auf das
neue Konto überwiesen werden
muss. In einzelnen Fällen ver-
schicken die Betrüger zusätzlich
gefälschte Dokumente per Brief-
post, um den manipulierten E-
Mail-Verkehr glaubwürdig zu ma-
chen. Oft handelt es sich um E-
Mail-Accounts ausländischer
Produktionsfirmen oder Liefe-
ranten, mit denen man seit Jah-
ren eng zusammenarbeitet. Im
Kanton Zug sind in den letzten
Wochen bereits mehrere Unter-
nehmen Ziel dieser Betrugsma-
sche geworden. Dabei ergauner-
te die unbekannte Täterschaft
über 600000 Franken.

Dasrät
dieZugerPolizei

Die Zuger Polizei gibt folgende
Tipps: 1. Sensibilisieren Sie Ihre
Mitarbeiter, machen Sie diese
Betrugsmasche in Ihrem Unter-
nehmen bekannt. 2. Überprüfen
Sie E-Mails mit Rechnungen
sorgfältig auf den richtigen Ab-
sender und die korrekte Schreib-
weise der E-Mail-Domain. 3.
Prüfen Sie bei verdächtigen E-
Mails die vorliegenden Informa-
tionen zwingend über einen
zweiten Kommunikationskanal.
Nutzen Sie dafür das Telefon und
nicht das E-Mail. 4. Besonders
bei Angaben einer neuen Bank-
verbindung im Ausland sollte
man sehr vorsichtig und miss-
trauisch sein. 5. Falls ein Unter-
nehmen Opfer eines solchen Be-
trugs geworden ist, muss umge-
hend die Bank wie auch die
Polizei informiert werden. (red)

Landwirte
kontrolliert

Zug In Zusammenarbeit mit
dem Strassenverkehrsamt Zug
hat die Zuger Polizei Fahrzeuge
im Bau-, Forst- und Landwirt-
schaftsbereich kontrolliert. Das
Ergebnis ist laut einer Mitteilung
der Polizei positiv ausgefallen.
Die Kontrollen haben am vergan-
genen Dienstag im ganzen Kan-
tonsgebiet stattgefunden. Dabei
wurden insgesamt 29 Traktoren
und Motorkarren sowie 10 weite-
re Fahrzeuge im Bau-, Forst- und
Landwirtschaftsbereich über-
prüft. Neben mehreren mündli-
chen Anweisungen wurden fünf
Beanstandungen zur Behebung
von technischen Mängeln ausge-
stellt. Wegen ungenügender La-
dungssicherheit oder Nichtabde-
cken von gefährlichen Anbautei-
len wurden zwei Lenker bei der
Staatsanwaltschaft des Kantons
angezeigt.

Insgesamt sei das Resultat
der Kontrolle jedoch äusserst er-
freulich, und die Polizei stelle den
Landwirten ein gutes Zeugnis
aus, heisst es in der Mitteilung
weiter. (red)


